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➔ Zulässigkeit von Photovoltaik-Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage kann je nach Gesichtspunkt mehreren Bewilligungs- oder Anzei 
gepflichten unterworfen sein. Weitgehende Länderkompetenzen bedeuten eine Vielzahl unterschiedlicher 
Vorschriften. Dieser Beitrag gibt einen Überblick. 
Von Max Hofmann 

➔ Beschränkungszonen und ihre Bedeutung für Gemeinden . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Die Zweitwohnsitzthematik am Beispiel steirischer Vorbehaltsgemeinden mit Blick auf weitere ös 
terreichische Bundesländer 
Während für viele Österreicherinnen „Urlaub daheim" nicht zuletzt aufgrund der andauernden Corona 
Pandemie so beliebt wie schon lange nicht mehr zu sein scheint, wird die damit einhergehende steigende 
Nachfrage nach Zweitwohnsitzen va in beliebten Ferienorten für die dort ansässige Bevölkerung und die 
betroffenen Gemeinden immer mehr zum Problem. Steirische, aber auch bspw Tiroler Gemeinden kämpfen 
besonders gegen die vermehrte Begründung von Zweitwohnsitzen und um die Gewährleistung einer ge 
wissen Wohn- und Lebensqualität für ihre ortsansässigen Bürgerinnen. Doch welche Beschränkungsmög 
lichkeiten stehen den Gemeinden aufgrund der geltenden Rechtslage tatsächlich offen? 
Von Dieter Neger, Lisa Marie Doriath und Laura Leitenbauer 

Steuer-Radar . 

Judikatur 
➔ Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin 64 
Wasserbezugsgebühren: Festsetzung durch das Verwaltungsgericht (VwGH 17. 12. 2020, Ra 2020/16/0137). 
Parkgebühren: Abgabepflicht für das Abstellen eines Kfz in einem Halte- und Parkverbot (VwGH 
17. 12. 2020, Ro 2020/16/0009). 
Von Stefan Leo Frank 

Steuerrecht 
➔ U-Bahn-Steuer - politische Vision oder abgabenrechtliche Realität . 
Kommunen tendieren dazu, zur Bewältigung des zunehmenden öffentlichen Verkehrs öffentliche Verkehrs 
mittel auszubauen und, wenn verkehrsaufkommensmäßig notwendig und technisch möglich, auch Unter 
grundbahnen zu errichten. Um den beachtlichen Finanzaufwand für Errichtung und Betrieb abzudecken, 
werden nicht nur Ertragsanteile nach dem FAG, die dort vorgesehenen Finanzzuweisungen, ausschließliche 
effiziente Gemeindeabgaben (Kommunalsteuer), sondern auch weitere Abgabenerträge, wie die als U-Bahn 
Steuer bekannte Wiener Dienstgeberabgabe, in Erwägung gezogen. Der Beitrag setzt sich generell mit den 
rechtlichen Möglichkeiten der Einführung weiterer Gemeindeabgaben auseinander. 
Von Peter Mühlberger 
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67 

.. 
Offentliches Recht 
➔ Was bringt das geplante Informationsfreiheitsgesetz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Ein erster kritischer Blick auf den aktuellen Begutachtungsentwurf 
Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) soll die bisherigen Regelungen zum Amtsgeheimnis ablösen. Im 
Grunde geht es um die Einführung eines verfassungsmäßig gewährleisteten subjektiven Rechts des Einzel 
nen auf Information gegenüber dem Staat. Die Einführung kann Gemeinden in vielfacher Hinsicht betref 
fen. Der Beitrag weist - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - auf einige wesentliche Probleme in diesem 
Zusammenhang hin. 
Von Markus Tischitz 
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Datenschutzrecht 
➔ Digitale Landwirtschaft. Datenschutzrechtliche Herausforderungen 
Sensortech?ik, Dro?nen oder Robotik - die Digitalisierung ist. auch in der ~andwirts~h_aft -~ ~p gst · :,r ~fJ- • 
men. Damit Hand m Hand geht das Datenschutzrecht, das mit voranschreitender ~igitah~!!\rung1;~l,{c_,, . f 
Agrarsektor steigende Bedeutung gewinnt. Der Beitrag gibt einen grundsätzlichen Uberblic~ber die - ~Jii--_ - 
tretenden datenschutzrechtlichen Fragestellungen. 't-s.;,...... ~ ae'f::~;e1 
Von Claudia Fuchs und Ferdinand Hönigsberger ~~\'.~ 

VRV 2015 
➔ Interne Vergütungen und Eigenleistungen nach der VRV 2015 
Der Beitrag grenzt unterschiedliche Arten von Eigenleistungen der Gebietskörperschaften vonei 
nander ab und stellt ihre Behandlung nach der VRV 2015 dar. 
Städte und Gemeinden weisen einen mannigfaltigen Aufgabenmix auf. Häufig werden Leistungen haus 
haltsintern weiterverrechnet. Oft gehen aus ihnen aktivierungsptlichtige lang-/kurzfristige Vermögenswerte 
(aktivierte Eigenleistungen; Halb-/Fertigerzeugnisse) hervor. Teilweise führen die Leistungen, sofern sie für 
Dritte erbracht und am Abschlussstichtag noch nicht vollendet wurden, zu noch nicht abrechenbaren Leis 
tungen. In der Praxis treten bei diesen Kategorien immer wieder Abgrenzungsfragen auf, die im Beitrag 
beantwortet werden. 
Von Alexander Herbst und Veronika Meszarits 

➔ Kommunale Bilanzierung im Spannungsfeld von Sparsamkeitsgebot und True 
and Fair View . 
Der Rechnungsabschluss von Gemeinden enthält 2020 erstmals drei Komponenten: neben der üblichen 
Finanzierungs- auch eine Ergebnis- und eine Vermögensrechnung. Das Sparsamkeitsgebot legt nahe, nicht 
gleich eine Verdreifachung des administrativen Aufwands zu betreiben. Auf der anderen Seite ist die er 
höhte Transparenz der Dreikomponentenrechnung durchaus ein Wert an sich, der bis zu einem bestimm 
ten Grad einen Zusatzaufwand rechtfertigt. Der Beitrag erörtert „heiße Eisen" der kommunalen Buchhal 
tungspraxis. 
Von Karl Kamper 
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